
Beitragsordnung 
 
Beitrags-Sparten Beitrag p. 

Mitglied 
Landkreise und Sonderstatus-Städte 1125,00 

  
Betriebe mit weniger als 500 Beschäftigten 450,00 

  
Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten 750,00 

  
Betriebe mit mehr als 1.000 Beschäftigten 1125,00 

  
Städte und Gemeinden < 10.000 EW 300,00 

  
Städte und Gemeinden < 20.000 EW 450,00 

  
Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern 750,00 

  
Sonstige Institutionen (z. IHK) 300,00 

  
Verbände der freien Wohlfahrtspflege 75,00 

  
gemeinnützige Vereine 75,00 

  
natürliche Personen 75,00 

  
NEU !!!  Einzelfirmen, -händler,- unternehmer 100,00 
 


